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KFG

Datum:
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Anfrage an Bürgermeister:in (§ 16 
GO-GR)

Antragsteller:in(nen): Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini (KFG)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

Illegale Prostitution in Graz

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!

Illegale Prostitution war in den vergangenen Wochen wieder Thema in den österreichischen
Medien. Bereits im Jänner 2024 flog durch einen Hinweis eine illegales Laufhaus in der Wiener
Straße auf. 

Das Steiermärkisches Prostitutionsgesetz regelt Verbote, Beschränkungen und Bewilligungen
und ist mit Ausnahme der §§14, 15 von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu
vollziehen wobei die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren der Landespolizeidirektion
unterliegt. ​

Es wird folgende
ANFRAGE
gestellt:

Wie viele aktuell gültige Bordellbewilligungen gibt es in Graz?
Wie oft werden diese kontrolliert?
Kommt es in Graz auch zu Kurzeitbewilligungen zum Beispiel für einzelne Wohnungen? 
Wenn ja, wie viele im Zeitraum 2022 - 2025?
Gibt es Zahlen über Meldungen an die LPD Stmk bei Übertretungen (Zeitraum 2022 - 
2025)? 
Wenn ein Bordell ohne Bewilligung oder abweichend zur Bewilligung oder nach 
mehrmaliger Verletzung des §10 (1) Stmk PG betrieben wird, hat die Behörde dieses zu 
schließen - Wie oft kommt/kam es zu Schließungen (Zeitraum 2022 - 2025)?
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